
Kurzgefasst: Wo liegt das Problem? 

Die aktuellen Pläne zur Aufzeichnung von 
Informationen über die Kommunikation, Bewegung 
und Mediennutzung jedes Bürgers stellen die bislang 
größte Gefahr für unser Recht auf ein 
selbstbestimmtes und privates Leben dar. 
 
Unter einer Vorratsdatenspeicherung würden wir alle 
leiden – eine Vorratsdatenspeicherung: 

• ...greift unverhältnismäßig in die persönliche 
Privatsphäre ein. 

• ...beeinträchtigt berufliche Aktivitäten (z.B. 
in den Bereichen Medizin, Recht, Kirche, 
Journalismus) ebenso wie politische und 
unternehmerische Aktivitäten, die 
Vertraulichkeit voraussetzen. Dadurch 
schadet sie letztlich unserer freiheitlichen 
Gesellschaft insgesamt. 

• ...kann von Kriminellen leicht umgangen 
werden. 

• ...verstößt gegen das Menschenrecht auf 
Privatsphäre und informationelle 
Selbstbestimmung. 

• ...ist teuer und belastet Wirtschaft und 
Verbraucher. 

„Ich habe doch nichts zu verbergen“  
 
Warum sollte ein rechtschaffener Bürger etwas zu 
verbergen haben? Ganz einfach: Es gibt Dinge, die 
den Staat nichts angehen. Jeder Mensch hat eine 
Privat- und Intimsphäre, die auch im Grundgesetz 
und der Europäischen Menschenrechtskonvention 
rechtlich festgeschrieben ist. Wenn Sie nichts zu 
verbergen haben, warum schließen Sie dann die 
Toilettentür hinter sich? Warum zeigen Sie nicht 
jedem Ihre Kontoauszüge, Ihre Telefonabrechnung 
oder erzählen ihm Ihre gesamte Lebensgeschichte? 
Wer wirklich meint, nichts zu verbergen zu haben, 
soll gerne in einem „Big Brother“-Container leben – 
bloß soll er anderen Menschen nicht vorwerfen, ihre 
Geheimnisse für sich behalten zu wollen. Außerdem: 
Wer sich nichts vorzuwerfen hat, braucht auch nicht 
überwacht zu werden. 
 

„Ich habe aber Angst vor Terror, davor muss 
der Staat mich schützen“  
 
Ein starker und demokratischer Rechtsstaat geht 
entschlossen gegen Kriminalität vor, ohne aber 
blindlings alle zu verdächtigen. Angemessen und 
effektiv sind gezielte Ermittlungen gegen verdächtige 
Personen und Gruppen, nicht aber die willkürliche 
Überwachung beliebiger Personen, die vollkommen 
unschuldig und ungefährlich sind. Stark ist nicht der 
ängstliche und überreagierende Staat, für den jeder 
Bürger eine Gefahr ist und der möglichst alles wissen 
und kontrollieren will. Stark ist der Staat, der die 
Rechte seiner Bürger verteidigt und gezielt ermittelt, 
wenn konkrete Ansatzpunkte vorliegen.  
 
„Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts 
zu befürchten“  
 
Auch wer sich nichts vorzuwerfen hat, muss 
zunehmend mit einschneidenden polizeilichen 
Maßnahmen rechnen. Schon ein (falscher) Verdacht 
oder ein Eintrag auf einer „Gefährderliste“ kann zu 
tiefgreifenden Maßnahmen wie Observationen, 
Wohnungsdurchsuchungen oder Befragungen des 
sozialen Umfelds führen. Diese Maßnahmen können 
zu Vorverurteilungen führen – oder was würden Sie 
denken, wenn zwei Polizeibeamte vor der Tür Ihres 
Nachbarn stünden und „einige Fragen zum Herrn 
Müller von nebenan“ hätten? Auch Fälle von Ein- und 
Ausreiseverweigerungen aufgrund von 
Namensverwechslungen und sogar irrtümlichen 
Tötungen durch Sicherheitskräfte sind schon 
vorgekommen. 

 
 
Der „Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung“ (kurz: „AK 
Vorrat“) ist ein lockerer Zusammenschluß von Juristen, 
Journalisten, Bürgerrechtlern und ganz normalen 
Menschen.  
 
Jeder kann mitmachen, jeder wird gebraucht! 

 

STOPPT 
 

DIE 
 

VORRATSDATEN
-SPEICHERUNG! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Überwachung 
gefährdet Ihre 
Demokratie“ 

 
 w

w
w

.v
o

rr
a

ts
d

a
te

n
s
p

e
ic

h
e

ru
n

g
.d

e
 



Gemeinsame Erklärung zum 
Gesetzentwurf über die 
Vorratsdatenspeicherung: 
 
Der Gesetzentwurf zur Neuregelung der 
Telekommunikationsüberwachung sieht vor, 
Telekommunikationsunternehmen ab Herbst 2007 zu 
verpflichten, Daten über die Kommunikation ihrer 
Kunden auf Vorrat zu speichern. 
 
Zur verbesserten Strafverfolgung soll nachvollziehbar 
werden, wer mit wem in den letzten sechs Monaten 
per Telefon, Handy oder Email in Verbindung 
gestanden hat. Bei Handy-Telefonaten und SMS soll 
auch der jeweilige Standort des Benutzers 
festgehalten werden. Bis spätestens 2009 soll zudem 
die Nutzung des Internet nachvollziehbar werden. 
 
Eine derart weitreichende 
Registrierung des Verhaltens 
der Menschen in Deutschland 
halten wir für inakzeptabel. 
Ohne jeden Verdacht einer 
Straftat sollen sensible 
Informationen über die 
sozialen Beziehungen 
(einschließlich 
Geschäftsbeziehungen), die 
Bewegungen und die 
individuelle Lebenssituation 
(z.B. Kontakte mit Ärzten, Rechtsanwälten, 
Psychologen, Beratungsstellen) von über 80 Millionen 
Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern gesammelt 
werden.  
 
Damit höhlt eine Vorratsdatenspeicherung Anwalts-, 
Arzt-, Seelsorge-, Beratungs- und andere 
Berufsgeheimnisse aus und begünstigt 
Wirtschaftsspionage. Sie untergräbt den Schutz 
journalistischer Quellen und beschädigt damit die 
Pressefreiheit im Kern. Die enormen Kosten einer 
Vorratsdatenspeicherung sind von den 
Telekommunikationsunternehmen zu tragen. Dies 
wird Preiserhöhungen nach sich ziehen, zur 
Einstellung von Angeboten führen und mittelbar auch 
die Verbraucher belasten. 

Untersuchungen zeigen, dass bereits die gegenwärtig 
verfügbaren Kommunikationsdaten ganz regelmäßig 
zur effektiven Aufklärung von Straftaten ausreichen. 
Es ist nicht nachgewiesen, dass eine 
Vorratsdatenspeicherung besser vor Kriminalität 
schützen würde. Dagegen würde sie Millionen von 
Euro kosten, die Privatsphäre Unschuldiger 
gefährden, vertrauliche Kommunikation 
beeinträchtigen und den Weg in eine immer weiter 
reichende Massenansammlung von Informationen 
über die gesamte Bevölkerung ebnen. 
 
Rechtsexperten erwarten, dass das 
Bundesverfassungsgericht eine Pflicht zur 
verdachtslosen Vorratsspeicherung von 
Kommunikationsdaten für verfassungswidrig erklären 
wird. Außerdem wird erwartet, dass die EG-Richtlinie 
zur Vorratsdatenspeicherung vor dem Europäischen 
Gerichtshof keinen Bestand haben wird. Die 
Richtlinie verstößt gegen die im Europarecht 
verankerten Grundrechte und ist in 
vertragsverletzender Weise zustande gekommen. 
Irland hat bereits Klage gegen die Richtlinie erhoben. 
Der Ausgang dieser Klage sollte zumindest 
abgewartet werden. 
 
Als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger, der 
Medien, der freien Berufe und der Wirtschaft lehnen 
wir das Vorhaben einer Vorratsdatenspeicherung 
geschlossen ab. Wir appellieren an die Politik, sich 
grundsätzlich von dem Vorhaben der umfassenden 
und verdachtsunabhängigen Speicherung von Daten 
zu distanzieren. 
 
 
 
 
 
Weiterführende Informationen finden Sie auf 
unserem Internetauftritt unter: 

 
 
www.vorratsdatenspeicherung.de 

 
 
 

Erstunterzeichner: 
 

• Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung 
• Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger 

e.V. (BDZV) 
• Chaos Computer Club e.V. (CCC) 
• Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-

Union (dju) in ver.di 
• Deutsche Liga für Menschenrechte e.V. 
• Deutsche Vereinigung für Datenschutz (DVD) 

e.V. 
• Deutscher Journalisten-Verband (DJV) 
• Deutscher Presserat 
• eco Verband der deutschen 

Internetwirtschaft e.V. 
• Evangelische Konferenz für Telefonseelsorge 

und Offene Tür e.V. 
• Förderverein für eine Freie Informationelle 

Infrastruktur e.V. (FFII Deutschland) 
• Forum InformatikerInnen für Frieden und 

gesellschaftliche Verantwortung e.V. (FIfF) 
• Gesellschaft für Datenschutz und 

Datensicherung e.V. (GDD) 
• Gustav Heinemann-Initiative (GHI) 
• Humanistische Union e.V. 
• Internationale Liga für Menschenrechte 

(ILMR) 
• Komitee für Grundrechte und Demokratie 

e.V. 
• Netzwerk Neue Medien e.V. 
• netzwerk recherche e.V. 
• Neue Richtervereinigung e.V. (NRV) 
• no abuse in internet e.V. (naiin) 
• Organisationsbüro der 

Strafverteidigervereinigungen 
• Repubikanischer Anwältinnen- und 

Anwälteverein e.V. (RAV) 
• STOP1984 
• Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

(VDZ) 
• Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

(vzbv) 
• Vereinigung Demokratischer Juristinnen und 

Juristen e.V. (VDJ) 
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